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Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Anlage übersende ich den Text der Bekanntmachung des Staatsministe

riums der Finanzen vom 25. April 2013 zur Vorbereitung und Durchführung 

der regelmäßigen Wahlen zu den Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

2013 mit der Bitte um Kenntnisnahme und Bekanntgabe in den Dienststellen 

und den Personalvertretungen in Ihrem Bereich sowie den Dienststellen der 

der Aufsicht des Staates unterliegenden Körperschaften, Anstalten und Stif

tungen des öffentlichen Rechts Ihres Geschäftsbereichs, in denen gem. Art. 

1 BayPVG Personalvertretungen zu bilden sind. 

Die Bekanntmachung wird im Amtsblatt (FMBI) und im Staatsanzeiger 

(StAnz) veröffentlicht und in das Behördennetz eingestellt. 

Zur Erleichterung der Wahlen wurden mit Bekanntmachung vom 18. No

vember 2010 (FMBI S. 210, StAnz Nr. 49) Mustervordrucke für die wichtigs

ten von den Wahlvorständen vorzunehmenden Maßnahmen bekannt gege

ben. Diese Mustervordrucke sind weiterhin aktuell. 

Ergänzend bitte ich die nachgeordneten Dienststellen daran zu erinnern, 

dass im Anschluss an die Wahlen zu den Jugend- und Auszubildendenver

tretungen regelmäßig ein erhöhter Bedarf an Schulungen für neu gewählte 

Mitglieder im Sinne des Art. 46 Abs. 5 i.V.m. Art. 62 Satz 1 BayPVG ent

steht. Ich bitte, dies bei der Bewirtschaftung der für Dienstreisen und Fort

bildung verfügbaren Mittel zu berücksichtigen. Zusätzliche Mittel können aus 

diesem Anlass nicht zugewiesen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Wolfgang Lazik 

Ministerialdirektor 


